
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 
„Der Rhein-Sieg-Kreis übernimmt für die RSAG mbH eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 
bis zu 4.860.000 €  zuzüglich maximal 100.000 € für den Ausfall von Darlehens- und 
Verzugszinsen.“ 
 
 


